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Herzlich willkommen zur                     

47. öffentlichen 

Stadtratssitzung

am 14. März 2024
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TOP 1

Begrüßung durch den 

Bürgermeister
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TOP 2

Feststellung der 

ordentlichen Einberufung 

und Beschlussfähigkeit 

des Stadtrates
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TOP 3

Festlegung Unterschriften 

Stadträte Niederschrift
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TOP 4

Bestätigung der Tagesordnung
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TOP 5

Protokollkontrolle der 

46. Stadtratssitzung vom 25.01.24*
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TOP 6

Berichterstattung des  

Bürgermeisters und Anhörung 

der Ortsvorsteher 
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TOP 6

- Einladung zur Informationsveranstaltung 

„RufBus-Einführung“ am 19.03.2024 um 

17.00 Uhr in der Turnhalle der 

Grundschule Bad Lausick

- Informationen zur Einführung des 

Sächsischen Bildungstickets im 

Landkreis Leipzig
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TOP 6

- Mitgas hat die Erneuerung der 

Gasanschlüsse in der Straße der Einheit 

angekündigt 
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TOP 6

- Anpassung des Mietpreises für das DGH 

Steinbach steht noch aus, neue 

Entgeltordnung wird aktuell erarbeitet

- Ausschreibung Flächennutzungsplan auf 

Homepage der Stadt Bad Lausick 

eingestellt
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- Beseitigung Winterschäden durch den Bauhof hat begonnen
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TOP 7

Einwohnerfragestunde
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TOP 8

Beschluss für überplanmäßige 

Auszahlungen für das Projekt 

Digitaler Stadtrundgang*
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TOP 8

Beschluss für überplanmäßige 

Auszahlungen für das Projekt 

Digitaler Stadtrundgang*
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TOP 8- BESCHLUSSVORLAGE Nr. I/II/47/14/03/2024

Gegenstand der Vorlage:

Diskussion und Beschlussfassung zu außerplanmäßigen Auszahlungen für einen Zuschuss an die BBK GmbH zur

Projektumsetzung „Interaktiver Stadtspaziergang zur Kulturvermittlung und regionalen Vernetzung“

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt für die Umsetzung des Projektes „Interaktiver Stadtspaziergang zur

Kulturvermittlung und regionalen Vernetzung“ außerplanmäßige Auszahlungen in Form eines Zuschusses in Höhe von

80.000,00 € (Produktkonto 28100000.78310000.-Invest-Nr.2281000001).

Die Finanzierung erfolgt aus der Einnahme des Preisgeldes vom simul+Mitmachfonds des Sächsischen Landeskuratoriums

Ländlicher Raum e.V., welches die Stadt Bad Lausick im Dezember 2022 erhalten hat. (Produktkonto 28100000.68119200.-

Invest-Nr.2281000001).

Begründung:

Das Projekt „Interaktiver Stadtspaziergang zur Kulturvermittlung und regionalen Vernetzung“ wurde im Rahmen des

simul+Mitmachfonds anerkannt und mit einem Preisgeld für die Stadt Bad Lausick von 80.000,00 € ausgezeichnet.

Die Umsetzung des Projektes erfolgt durch die BBK GmbH. Dazu fasste der Stadtrat am 25.05.2023 einen entsprechenden

Beschluss, Beschluss-Nr.379/40/25/05/2023.

Dazu wird das Preisgeld in Form eines Zuschusses der BBK GmbH zur Verfügung gestellt.

Das Vorhaben ist nicht im Haushaltsplan berücksichtigt. Zur Auszahlung der Mittel in Form eines Zuschusses bedarf es der

Bewilligung außerplanmäßiger Mittel.

Anlage: -
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TOP 9

Diskussion und Beschlussfassung zu 

überplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen für den 

Sitzgemeindeanteil an die Deutsche 

Bläserakademie GmbH 2024*
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TOP 9 - BESCHLUSSVORLAGE Nr. II/II/47/14/03/2024

Gegenstand der Vorlage:

Diskussion und Beschlussfassung zu überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für den Sitzgemeindeanteil an die Deutsche

Bläserakademie GmbH 2024

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt für den Sitzgemeindeanteil 2024 an die Deutsche Bläserakademie GmbH überplanmäßige

Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 9.920,00 € (Produktkonten 26200000.43150000./73150000.).

Die Finanzierung erfolgt aus zusätzlichen Erstattungen vom Landkreis Leipziger Land für den Sitzgemeindeanteil 2024 in Höhe von

9.920,00 € (Produktkonten 26200000.34820000./ 64820000.).

Begründung:

Im Haushaltsplan 2024 sind für den Sitzgemeindeanteil 2024 an die Deutsche Bläserakademie GmbH (DBA) 241.600,00 € veranschlagt.

Anhand der Antragstellung der DBA macht der Sitzgemeindeanteil für dieses Jahr 251.520,00 €, somit 9.920,00 € mehr als geplant, aus.

Nach der Förderrichtlinie des Kulturraumes Leipziger Raum vom 15.06.2018 hat sich die Sitzgemeinde angemessen an der Förderung zu

beteiligen. Der Sitzgemeindeanteil soll demnach mindestens 8% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben betragen und ist in

finanzieller Form zu erbringen. Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben der DBA für das Jahr 2024 belaufen sich laut Wirtschaftsplan

2024 auf 3.144.000,00€. Damit beträgt der Sitzgemeindeanteil 251.520,00 € für das Jahr 2024 (=8% von 3.144.000,00€).

Der Kreistag des Landkreises Leipzig hat mit Beschluss 2017/013 bewilligt, den Aufwuchs am Sitzgemeindeanteil für die beiden

Trägerstädte der Orchester ab dem 01.07.2017 zu übernehmen.

Der Anteil der Stadt Bad Lausick beträgt 40.750,00€ für das Jahr 2024. Demnach übernimmt der Landkreis für das Jahr 2024 eine

Aufstockung in Höhe von 210.770,00 €, somit 9.920,00 € mehr als geplant.

Anlage: -
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TOP 10

Diskussion und Beschlussfassung zur 

Gewährung des Sitzgemeindeanteils 

für die Deutsche Bläserakademie für 

das Jahr 2024*
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TOP 10 - BESCHLUSSVORLAGE Nr. III/II/47/14/03/2024

Gegenstand der Vorlage:

Diskussion und Beschlussfassung zur Gewährung des Sitzgemeindeanteils an die Deutsche Bläserakademie GmbH für das Jahr 2024

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt den Sitzgemeindeanteil in Höhe von 251.520,00 € als Zuschussgewährung an die

Deutsche Bläserakademie GmbH für das Jahr 2024 (Produktkonto Ergebnishaushalt 26200000.43150000 / Produktkonto

Finanzhaushalt 2620000.73150000).

Davon trägt die Stadt Bad Lausick anteilig 40.750,00 € und der Landkreis anteilig 210.770,00 € (Aufwuchs).

Begründung:

Die Deutsche Bläserakademie GmbH hat ihren Sitz in der Stadt Bad Lausick. Die Existenz der Gesellschaft ist insbesondere abhängig

von der Förderung des Kulturraumes.

Die Förderrichtlinie des Kulturraumes Leipziger Raum vom 15.06.2018 besagt, dass die Förderung von einer angemessenen Beteiligung

der Sitzgemeinde an den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben abhängig gemacht wird. Der Sitzgemeindeanteil soll demnach

mindestens 8% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben betragen und ist in finanzieller Form zu erbringen.

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben der Deutschen Bläserakademie GmbH für das Jahr 2024 belaufen sich laut Wirtschaftsplan

2024 auf 3.144.000,00 €. Damit beträgt der Sitzgemeindeanteil (8% vom 3.144.000,00 €) 251.520,00 € für das Jahr 2024.

Der Kreistag des Landkreises Leipzig hat mit Beschluss 2017/013 bewilligt, den Aufwuchs am Sitzgemeindeanteil für die beiden

Trägerstädte der Orchester ab dem 01.07.2017 zu übernehmen.

Der Anteil der Stadt Bad Lausick beträgt 40.750,00€ für das Jahr 2024 (Vorjahre 35.735,02 €). Demnach übernimmt der Landkreis für

das Jahr 2024 eine Aufstockung in Höhe von 210.770,00 €.

Anlagen: Anschreiben DBA Sitzgemeindeanteil; Wirtschaftsplan

../TOP/TOP 10_Gewährung Sitzgemeindeanteil DBA 2024/DBA_Anschreiben Sitzgemeinde.pdf
../TOP/TOP 10_Gewährung Sitzgemeindeanteil DBA 2024/Wirtschaftsplan  2024.pdf
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TOP 11

Beschluss über die Entgeltordnung 

für Sportstätten*
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TOP 11- BESCHLUSSVORLAGE Nr. IV/II/47/14/03/2024

Gegenstand der Vorlage:

Beschlussfassung zur Aufnahme der Außensportanlage an der Oberschule in die Entgeltordnung für die

Nutzung von Sportstätten in Bad Lausick

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt die Aufnahme der Außensportanlage an der Oberschule in die

Entgeltordnung für Sportstätten ab 01.04.2024. Die Entgeltordnung vom 01.04.2019 wird damit außer Kraft

gesetzt.

Begründung:

Die Außensportanlage an der Oberschule wird zur Nutzung unregelmäßig angefragt. Bisher war eine Nutzung

außerhalb des Schulbetriebs und des Kinder- und Jugendhauses der AWO nicht möglich. Die Sportstätte wird

deshalb in die Entgeltordnung aufgenommen und so den weiteren Nutzergruppen zugänglich gemacht.
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TOP 12

Beschluss über die Erhöhung der 

Gebühren für die Ausfertigung von 

verkehrsrechtlichen Anordnungen*
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TOP 12- BESCHLUSSVORLAGE Nr. V/II/47/14/03/2024

Gegenstand der Vorlage:

Diskussion und Beschlussfassung zur Erhöhung der Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Bad Lausick beschließt die Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen im

Straßenverkehr gemäß der Anlage Gebührenverzeichnis VRAO ab 15.03.2024 neu festzusetzen und die alte

Festsetzung vom 22.07.2008 damit außer Kraft zu setzen.

Begründung:

Die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) sowie deren Anlage 1 (Nr. 261) gibt für die

Erstellung von verkehrsrechtlichen Anordnungen (inkl. aller damit im Zusammenhang stehender Tätigkeiten)

einen Gebührenrahmen von 10,20 € bis 767,00 € vor.

Die Gebühren wurden entsprechend der Vorgaben in der GebOSt in Verbindung mit dem

Verwaltungskostengesetz des Bundes neu bestimmt, siehe Gebührenverzeichnis. Eine Kostenanpassung hat

seit längerer Zeit nicht stattgefunden, die alten Kostensätze entsprachen nicht mehr dem damit verbundenen

Aufwand.

Anlagen: Gebührenverzeichnis 2008; Entwurf Gebührenverzeichnis neu;

Gesamteinnahmen VRAO im Jahr 2023: 6.722,50 €

../TOP/TOP 12_Erhöhung der Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen/Gebührenverzeichnis_Stand_2008.pdf
../TOP/TOP 12_Erhöhung der Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen/Gebührenverzeichnis_neu_Entwurf.pdf
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TOP 13 - entfällt

Außerplanmäßige Aufwendungen und 

Auszahlungen zur „Energetischen 

Sanierung (Dach) und Erneuerung der 

Deckenbeleuchtung des 

Turnhallendachs“ der Oberschule Bad 

Lausick für das Haushaltsjahr 2023*
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TOP 14 - entfällt

Vergabe von Leistungen*
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TOP 15

Beschluss für außerplanmäßige 

Aufwendungen und Auszahlungen    

zur Einführung des „RufBus-Verkehr“*



Stadtrat Bad Lausick

Netzkonzept Bad Lausick/Colditz ab 8. April 2024

Bad Lausick, 14. März 2024
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TOP 15 -BESCHLUSSVORLAGE Nr. I/III/47/14/03/2024

Gegenstand der Vorlage:

außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zur Finanzierung der Betriebskosten für den „RufBus-

Verkehr

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt zur Finanzierung der Betriebskosten für den „RufBus-Verkehr“ außerplanmäßige

Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 30.000,00 € für das Haushaltsjahr 2024 (Produktkonten

54700000.43160000./ 73160000.).

Die Finanzierung erfolgt aus der Unterhaltung der Gemeindestraßen (Produktkonten

54110000.42210000.72210000.).

Die Finanzierung der Betriebskosten für die Jahre 2025 bis 2028 sind in die neue Haushaltsplanung

aufzunehmen.

Begründung:

Der Vertrag mit der Regionalbus Leipzig GmbH, 04828 Deuben vom 20.03.2019/ 08.04.2019 zur

Verkehrsbedienung der Stadt Bad Lausick mit dem Stadtbusverkehr wurde zum 31.12.2023 von der Stadt

Bad Lausick gekündigt.

Ab den 01.04.2024 soll stattdessen der RufBus-Verkehr eingeführt werden. Der anteilige

Betriebskostenschuss der Stadt Bad Lausick beträgt jährlich 40.000,00 €, somit anteilig 30.000,00 € für 2024.

Haushaltsmittel dafür sind weder im Haushaltsjahr 2024 noch in den Finanzplanjahren 2025 bis 2027

berücksichtigt.

Anlagen:  Vertrag, Video zur Buchung eines Rufbusses: https://www.youtube.com/watch?v=OpmBW8YiYps

../TOP/TOP 15_apl. Aufw. und Ausz. zur Einführung des Rufbus-Verkehr/Vertrag_BKZ Stadt Bad Lausick.pdf
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TOP 16

Beschluss zur Ermächtigung des 

Bürgermeisters zur 

Vertragsunterzeichnung für die 

Einführung des 

„Ruf-Bus-Verkehr`s“*
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TOP 16 - BESCHLUSSVORLAGE Nr. II/III/47/14/03/2024

Gegenstand der Vorlage:

Ermächtigung des Bürgermeisters zur Unterzeichnung eines Vertrages mit der Regionalbus Leipzig

GmbH.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat ermächtigt den Bürgermeister zur Unterzeichnung des Vertrages mit der Regionalbus 

Leipzig GmbH zur Ausreichung eines Betriebskostenzuschusses für die Bedienung der Stadt Bad 

Lausick mit einem bedarfsorientierten „RufBus-Verkehr“ für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 

01.03.2028 in Höhe von jährlich 40.000,00 €. 

Begründung:

Der Vertrag mit der Regionalbus Leipzig GmbH, 04828 Deuben vom 20.03.2019 / 08.04.2019 zur

Verkehrsbedienung der Stadt Bad Lausick mit dem Stadtbusverkehr wurde zum 31.12.2023 von der

Stadt Bad Lausick gekündigt.

Ab den 01.04.2024 soll stattdessen für die Stadt Bad Lausick und deren Ortsteile der „RufBus-Verkehr“

eingeführt werden. Der anteilige Betriebskostenschuss der Stadt Bad Lausick beträgt jährlich 40.000 €

und für 2024 anteilig 30.000 €.

Anlagen: -
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TOP 17

Beschluss für außerplanmäßige 

Aufwendungen und Auszahlungen 

für Beratungsleistungen zur 

Gesamtsteuerung von 

städtebaulichen Maßnahmen*
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TOP 17 - BESCHLUSSVORLAGE Nr. III/III/47/14/03/24

Gegenstand der Vorlage:

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für Beratungsleistungen zur kontinuierlichen

Gesamtsteuerung der Vorbereitung, Umsetzung sowie Abrechnung von städtebaulichen Maßnahmen und

Projekten (Förderrichtlinie STARK)

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für Beratungsleistungen zur

kontinuierlichen Gesamtsteuerung der Vorbereitung, Umsetzung sowie Abrechnung von städtebaulichen

Maßnahmen und Projekten (Förderrichtlinie zur Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den

Revieren und an den Kohlekraftwerksstandorten - STARK) in Höhe von 93.500,00€ für das Haushaltsjahr

2024 (Produktkonten 521000.44315100./74315100.)

Die Finanzierung erfolgt aus einer Zuwendung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BMWK) mit einem Fördersatz von 90% in Höhe von 84.150,00€ (Produktkonten

52100000.31400000./61400000.) und Eigenmitteln von 10% in Höhe von 9.350,00€ aus der Unterhaltung

von Verkehrsflächen (Produktkonten 54110000.42210000./72210000.).

Begründung:

Die Kommunen Bad Lausick, Kitzscher, Frohburg und Otterwisch bündeln ihre Aktivitäten im

Zusammenhang mit dem braunkohleausstiegbedingten Strukturwandel. Die Kommunen haben unter

anderem dazu eine Interkommunale Kooperationsvereinbarung (BV Nr.: 363/38/30/03/2023)

abgeschlossen.
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TOP 18

Beschluss für überplanmäßige/ 

außerplanmäßige Auszahlungen 

zur Beschaffung von Fahrzeugen 

für den Bauhof*
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TOP 18 - BESCHLUSSVORLAGE Nr. IV/III/47/14/03/2024

Gegenstand der Vorlage:

Überplanmäßige/ außerplanmäßige Auszahlungen für die Anschaffung von Fahrzeugen / Kommunaltechnik für den

Bauhof der Stadt Bad Lausick

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt überplanmäßige Auszahlungen für die Beschaffung von zwei Fahrzeugen (Kommunaltechnik

LKW bis ca. 5,5t Gesamtgewicht) inklusive Ausstattung in Höhe von 101.600,00€ (Produktkonto 11161400.78320000.-

Invest.-Nr.2111614001) sowie außerplanmäßige Auszahlungen für die Winterdienstausrüstung der Fahrzeuge (mit

jeweils 1 Schneeräumschild und 1 Silostreugerät für Tausalz) in Höhe von 68.000,00€ (Produktkonto

54520000.78320000.-Invest.-Nr.2545200001).

Die Finanzierung erfolgt aus zusätzlichen liquiden Mittel des Haushaltsjahres 2023.

Begründung:

Im Bestand des Bauhofes waren bis Ende 2023 drei Geräteträger vom Typ Multicar M26. Dessen Baujahre liegen

zwischen 2000 und 2004. Die Fahrzeuge werden für die Aufgaben des Bauhofes, vor allen zur Bewirtschaftung der

Grünflächen, im Kurpark und zum Winterdienst eingesetzt.

Ende 2023 musste vorzeitig aus Gründen von hohen Reparaturkosten und Gründen der Wirtschaftlichkeit ein Fahrzeug 

aus Bestand genommen werden. Ein weiteres Fahrzeug, welches im November 2024 dem TÜV vorgestellt werden 

muss, wird dieses Ziel ebenso aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nicht erreichen. Damit ist ab der Winterdienstperiode 

2024/ 2025 der Winterdienst nicht mehr gewährleistet.  Ebenso ist die den Fahrzeugen zugeordnete veraltete 

Winterdiensttechnik nicht mehr reparabel. Hierbei ist aus Gründen des Alters keine Ersatzteilbeschaffung mehr möglich. 

Für den zumindest einen ungeplant abgängigen Fahrzeugbestand ist zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung des 

Bauhofes eine Ersatzbeschaffung in 2024 erforderlich. 
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TOP 19

Beschluss zur Auslegung des 

Bebauungsplanes Nr. 71/1     

„Am Riff“*
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TOP 19 - BESCHLUSSVORLAGE Nr. V/III/47/14/03/2024

Gegenstand der Vorlage:

Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 71/1 „Am Riff“ nach § 13a BauGB.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat billigt den Entwurf vom 19.02.2024 des Bebauungsplans Nr. 71/1 „Am Riff“ nach § 13a BauGB

und bestimmt ihn zur öffentlichen Auslegung und Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Belange und

Nachbargemeinden gemäß § 3 Abs. 3 und § 4 Abs. 2 des BauGB.

Begründung:

Der Stadtrat hat mit Beschluss Nr. 361/37/26/01/2023 vom 26.01.2023 die Aufstellung des Bebauungsplanes

Nr. 71/1 „Am Riff“ beschlossen.

Der Geltungsbereich umfasst ganz oder teilweise die Flurstücks Nr. 343/6, 338/23, 337/10, 342/1, 342/4,

344/13, 344/16, 344/18, 344/19, 344/21, 344/22, 344/23, 344/25, 344/26, 344/27, 344/28, 344/29 und der

Teilfläche 344/24 der Gemarkung Reichersdorf mit einer Gesamtfläche von ca. 1,2 ha.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 71 soll ein Kneipp-Kur Zentrum und ein Gradierwerk errichtet

werden. Das geplante Kneipp-Kur Zentrum ist im Bereich des Baufeldes des Bebauungsplanes Nr. 71

konzipiert und somit B-Plan konform. Auf der Grünfläche soll das geplante Gradierwerk errichtet werden.

Somit ist eine Änderung des vorhandenen Bebauungsplanes erforderlich.

Der Vorhabensträger hat den Städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan Nr. 71/1 „Am Riff“ mit der Stadt

Bad Lausick

am 04.03.2024 unterzeichnet. Der TA hat in seiner Sitzung am 07.03.2024 der Vorlage im Stadtrat gebilligt.
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TOP 20

Beschluss zur Auslegung des 

Bebauungsplanes Nr. 81        

„Beuchaer Oberweg“*
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TOP 20 - BESCHLUSSVORLAGE Nr. VI/III/47/14/03/2024

Gegenstand der Vorlage:

Billigungs- und Auslegungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 81 „Beuchaer Oberweg“

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat billigt den Entwurf vom 09.02.2024 des Bebauungsplanes Nr. 81 „Beuchaer Oberweg“ und

bestimmt ihn zur öffentlichen Auslegung und frühzeitigen Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher

Belange und Nachbargemeinden gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 des BauGB.

Begründung:

Der Stadtrat hat mit Beschluss Nr. 473/46/25/01/2024 vom 25.01.2024 die Aufstellung des Be-bauungsplanes

Nr. 81 „Beuchaer Oberweg“ beschlossen.

Der Geltungsbereich mit einer Größe von ca. 0,64 ha umfasst die Flurstücks-Nr. 694/18, 695 und der

Teilfläche 824/a und 824/5 der Gemarkung Bad Lausick und ist im Flächennutzungsplan als geplante

Waldfläche ausgewiesen.

Der geplante Standort befindet sich nach Einsicht des Bauordnungsamtes des Landkreises Leipzig im

Außenbereich. Mit der Satzung soll Baurecht für die Errichtung einer weiteren gewerblichen Halle erlangt

werden. Für das Plangebiet soll eine bauliche Nutzung als Gewerbegebiet festgesetzt werden. Die Zufahrt

erfolgt über den Beuchaer Oberweg.

Der Vorhabensträger hat den Städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan Nr. 81 „Beuchaer Oberwerg“ mit

der Stadt Bad Lausick am 27.02.2024 unterzeichnet. Der TA hat in seiner Sitzung am 07.03.2024 der Vorlage

im Stadtrat gebilligt.
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Gegenstand der Vorlage:

Billigungs- und Auslegungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 85 „An der Kaoline“

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat billigt den Entwurf vom 08.02.2024 des Bebauungsplanes Nr. 85 „An der Kaoline“ und

bestimmt ihn zur öffentlichen Auslegung und frühzeitigen Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher

Belange und Nachbargemeinden gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 des BauGB.

Begründung:

Der Stadtrat hat mit Beschluss Nr. 474/46/25/01/2024 vom 25.01.2024 die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 85 „An der Kaoline“ beschlossen.

Der Geltungsbereich mit einer Größe von ca. 2,55 ha umfasst die Flurstücks-Nr. 478 und 479

Gemarkung Heinersdorf und ist im Flächennutzungsplan als Waldfläche ausgewiesen. Das Plangebiet

grenzt nordwestlich an das Gewerbegebiet „Angerweisen“ an. Durch betriebliches Wachstum und die

notwendige Erweiterung der Lager- und Produktionskapazität beabsichtigt der Antragssteller die

Errichtung von weiteren Betriebsgebäuden und die Ausweisung der Grundstücke als Gewerbegebiet.

Nach Einsicht des Bauordnungsamtes des Landkreises Leipzig befindet sich der geplante Standort im
Außenbereich.

Der Vorhabensträger hat den Städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan Nr. 85 „An der Kaoline“ mit

der Stadt Bad Lausick am 22.02.2024 unterzeichnet. Der TA hat in seiner Sitzung am 07.03.2024 der

Vorlage im Stadtrat gebilligt.
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Gegenstand der Vorlage:

außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen für die Umgestaltung des Vorplatzes der Tourist-information /

Fotopoint „Lausicker Tröpfchen“ in der Straße der Einheit im Rahmen des Bundes-

Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ)

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für die bauliche Umgestaltung des

Vorplatzes der neuen Touristeninformation sowie für den Fotopoint „Lausicker Tröpfchen“ in der Straße der Einheit im

Rahmen des Bundes-Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) inkl. Ausstattung in Höhe von

33.500,00 €.

Davon entfallen Kosten in Höhe von 30.100,00 € für den Tiefbau (Produktkonto 51110000.78512000. - Invest-

Nr.7511100002), Kosten in Höhe von 2.700,00 € für Ausstattung (Bank und Fahrradparker / Produktkonto

51110000.78320000. - Invest-Nr.7511100001/3) und 700,00 € für einen Papierkorb (Produktkonto

51110000.42530100.72530100).

Die Finanzierung erfolgt aus bisher nicht verwendeten Mitteln des Jahres 2023 aus dem Bundes-

Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) in Höhe von 20.000,00 € für

Öffentlichkeitsarbeit (Produktkonto 51110000.72716700) und in Höhe von 13.500,00 € für Sachkosten (Produktkonto

51110000.72711000).

Begründung:

Die Maßnahme dient der Umsetzung des Bundesprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) sowie der 

Belebung der Innenstadt, der Schaffung von Anker-/Besuchspunkten in der 

Innenstadt sowie der Bekanntmachung unserer Kurstadt. Die Kosten befinden sich im bewilligten 

Förderrahmen des ZIZ-Projektes und sind eine nachhaltige Investition.  Es ist vorgesehen, die Gehweg-bereiche der 

Eingangshöhe der zukünftigen Touristeninformation behindertengerecht anzupassen. Die vorhandenen drei PKW-

Stellplätze sollen zurückgebaut werden, um in diesem Bereich den Fotopoint „Bad Lausicker Tröpfchen“ und einen 

Pflanzkübel aufzustellen. Weiterleitung zur vollständigen Beschlussvorlage.

../TOP/TOP 22_apl. Aufw. u. Ausz. für die Vorplatzgesteltung der Touristinfo-Fotopoint/BV apl Umgestaltung Vorplatz Touristinfo  Fotopoint.docx
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Gegenstand der Vorlage:

überplanmäßige Auszahlungen für das Bauvorhaben „Ausbau Straße des Aufbaus“ in Bad Lausick - Steinbach

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt überplanmäßige Auszahlungen für das Bauvorhaben „Ausbau Straße des Aufbaus“ im Ortsteil

Steinbach in Höhe von 43.550,00€, davon 41.889,00€ für Baukosten (Produktkonto 54110000.78512000.- Invest-Nr.

2541100701) und 1.661,00€ für Baunebenkosten (Produktkonto 54110000.78512100.- Invest-Nr. 2541100701).

Die Finanzierung erfolgt aus zusätzlichen Zuweisungen gem. §20b SächsFAG für dieses Bauvorhaben –

Kommunalbudget (Produktkonto 54110000.68120100.- Invest-Nr. 2541100701) in Höhe von 30.485,00€ sowie aus

Mitteln für die laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen in Höhe von 13.065,00€ (Produktkonto

54110000.72210000).

Begründung:

Das Vorhaben ist in der aktuellen Planung mit insgesamt 242.000,00€, davon 196.600,00€ für Baukosten (Haushaltsjahr

2024) und 45.400,00€ für Baunebenkosten (Haushaltsjahr 2023 und 2024), berücksichtigt.

Aufgrund des Investitionsbedarfes des AZV Espenhain an gleicher Stelle soll das Vorhaben als Gemeinschaftsprojekt

umgesetzt werden.

Die Finanzierung des Vorhabens erfolgt aus Zuweisungen gemäß §20b SächsFAG (Kommunalbudget).

Die Kostenschätzung des beauftragten Planungsbüros ergab im Zuge der Entwurfsplanung höhere Baukosten auf

Grund der allgemeinen Baupreisentwicklung sowie geänderten Rahmenbedingungen für die Entsorgung überschüssigen

Aushubmaterials. Zusätzlich befinden sich im Baugebiet mehrere Grenzpunkte, welche gesichert und wiederhergestellt

werden müssen. Damit wird der bisher geplante Rahmen für die Baunebenkosten ebenfalls überschritten. Die

Gesamtkosten erhöhen sich damit von 242.000,00€ auf 285.550,00€. Diese unterteilen sich in Baunebenkosten in Höhe

von 47.061,00€ und Baukosten in Höhe von 238.489,00€.
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Gegenstand der Vorlage:

Ermächtigung des Technischen Ausschuss zur Vergabe von Bauleistungen.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat ermächtigt den Technischen Ausschuss zur Vergabe der Bauleistung

„Ausbau Straße des Aufbaus“.

Begründung:

Für die Maßnahme „Ausbau Straße des Aufbaus“ in Steinbach ergeben sich nach erfolgter

Entwurfsplanung und Kostenschätzung Baukosten in Höhe von 238.291,00€. Für die Vergabe von

Baumaßnahmen über 70.000,00€ ist gem. Hauptsatzung der Stadtrat zuständig.

Die öffentliche Ausschreibung der Maßnahme ist, vorbehaltlich der positiven Bescheidung der

Zuweisungen gem. §20b SächsFAG (Kommunalbudget), für Ende April 2024 avisiert. Unter

Berücksichtigung der gesetzlichen Vergabefristen ergibt sich ein Vergabezeitraum ab Juli 2024.

Aufgrund der Sommerpause des Stadtrates und der Komplexität der Maßnahme mit einer

geschätzten Bauzeit von ca. 4 Monaten soll spätestens Ende Juli mit den Arbeiten begonnen werden

um diese vor den Wintermonaten abzuschließen.

Anlagen: -
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Vielen Dank für Ihr Kommen!


